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schaftlichen Maßstab besteht die Zentrale Kommission für 
sekundäre Rohstoffreserven. Die Aufgaben und Arbeitsweise 
der Zentralen Kommission für sekundäre Rohstoffreserven 
sind gesondert geregelt.

§ 12

Der Minister für Erzbergbau, Metallurgie und Kali übt die 
Funktion des staatlichen Beauftragten für metallische Sekun
därrohstoffe der DDR auf der Grundlage der Rechtsvorschrif
ten6 aus. Zur ordnungsgemäßen. Erfüllung der Aufgaben der 
metallischen Sekundärrohstoffwirtschaft führt die Staatliche 
Inspektion für metallische Sekundärrohstoffe im Auftrag 
des Ministers Kontrollen durch.

Schlußbestimmungen
§ 13

Die Minister und Leiter anderer zentraler Staatsorgane 
sind berechtigt, im Einvernehmen mit dem Minister für Ma
terialwirtschaft spezifische Erfordernisse der metallischen 
und nichtmetallischen Sekundärrohstoffwirtschaft in Durch
führungsbestimmungen zu dieser Verordnung zu regeln.

§14

(1) Diese Verordnung, tritt am 1. Januar 1981 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten § 2 Abs. 2, § 3, §§ 5—8 und § 10 Abs. 1 
der Sechsten Durchführungsverordnung vom 11. September 
1975 zum Landeskulturgesetz — Nutzbarmachung und schad
lose Beseitigung von Abprodukten — (GBl. I Nr. 39 S. 662) 
außer Kraft.

Berlin, den 11. Dezember 1980

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t о p h 
Vorsitzender

6 Anordnung Nr. 3 vom 11. August 1978 über das planmäßige Erlas
sen, Sammeln und Aulbereiten von metallischen Sekundärrohstoffen 
und metallurgisch sowie lür die Feuerlest-Industrie verwertbaren 
Industrierückständen - Sekundärrohstollanordnung (M) — (GBl. I 
Nr. 29 S. 320).

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung zur umfassenden Nutzung 

von Sekundärrohstoffen 
— Kommissionen für sekundäre Rohstoffreserven 

bei den Räten der Bezirke und Kreise 
sowie Stadtbezirke —

vom 29. Dezember 1980

Aufgrund des § 13 der Verordnung vom 11. Dezember 1980 
zur umfassenden Nutzung von Sekundärrohstoffen (GBl. I 1981 
Nr. 2 S. 23) wird im Einvernehmen mit den Leitern der zu
ständigen Staatsorgane folgendes bestimmt:

Aufgaben und Arbeitsweise

§ 1
(1) Die Kommissionen für sekundäre Rohstoffreserven bei 

den Räten der Bezirke und Kreise sowie Stadtbezirke unter
stützen die Räte der Bezirke und Kreise sowie Stadtbezirke 
bei der Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben. Sie 
koordinieren das arbeitsteilige und gemeinsame Zusammen

wirken zwischen den den Räten unterstellten Anfallstellen, 
den Erfassungs- und Aufbereitungskombinaten, den gesell
schaftlichen Organisationen und anderen gesellschaftlichen 
Kräften sowie den für die Verwertung verantwortlichen 
Kombinaten und Betrieben bei der Sammlung, Erfassung, 
Aufbereitung und Verwertung von Sekundärrohstoffen mit 
dem Ziel, die im Territorium gegebenen Möglichkeiten zur 
Erschließung aller Reserven für die Erfassung und Bereitstel
lung von Sekundärrohstoffen und Entwicklung der dafür 
erforderlichen materiell-technischen Bedingungen maximal 
zu nutzen.

(2) Die Kommissionen arbeiten eng mit den staatlichen 
-Inspektionen für metallische und nichtmetallische Sekundär
rohstoffe zusammen.

§ 2

(1) Die Kommissionen für sekundäre Rohstoffreserven bei 
den Räten der Bezirke und Kreise sowie Stadtbezirke haben 
insbesondere die Aufgabe,
— die konzeptionellen Grundlagen zur weiteren planmäßigen 

Erhöhung der Erfassung, Aufbereitung und Verwertung 
von Sekundärrohstoffen zu beraten und den Räten Ent
scheidungsvorschläge für effektivere Lösungen zu unter
breiten,

— die Erfüllung der Planauflagen zum Aufkommen an 
Sekundärrohstoffen aus den den Räten unterstellten Auf
kommensbereichen und aus Haushalten der Bevölkerung 
schwerpunktmäßig zu kontrollieren und aus der Kenntnis 
und den Erfahrungen über die inneren Reserven notwen
dige Maßnahmen zur Sicherung der Plandurchführung 
vorzuschlagen,

— auf die den Erfordernissen zur maximalen Erfassung von 
Sekundärrohstoffen aus Haushalten der Bevölkerung 
gerichtete Entwicklung des territorialen Annahmestellen
netzes Einfluß zu nehmen und die Kontrolle ihrer Durch
setzung mit den Jahresvolkswirtschaftsplänen zu gewähr
leisten,

— im Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Organisa
tionen die Aktivitäten der Bürger zum Sammeln und Ab
liefern von Sekundärrohstoffen entsprechend den territo
rialen Bedingungen auf hohe Erfassungsergebnisse zu 
lenken,

— gemeinsam mit den Leitungen der gesellschaftlichen Orga
nisationen auf die Übernahme abrechenbarer Verpflich
tungen für das Sammeln von Sekundärrohstoffen Einfluß 
zu nehmen,

— die Öffentlichkeitsarbeit der örtlichen Räte und der 
Betriebe für Sekundärrohstofferfassung zu unterstützen,

— die Ergebnisse bei der Sammlung von Sekundärrohstoffen 
im Rahmen des Wettbewerbs „Schöner unsere Städte und 
Gemeinden — Mach mit!“ und anderer gesellschaftlicher 
Aktionen auszuwerten und die öffentliche Anerkennung 
hervorragender Sammelergebnisse durchzuführen,

— im Territorium durchgeführte Erfahrungsaustausche und 
Leistungsvergleiche in der Erfassung von Sekundärroh
stoffen auszuwerten und Maßnahmen zur Verallgemeine
rung guter Erfahrungen und Ergebnisse vorzuschlagen,

— auf die Lösung von Grundfragen der territorialen Ratio
nalisierung zur Verbesserung der materiell-technischen 
Basis der Erfassungs- und Aufbereitungsbetriebe Einfluß 
zu nehmen.

(2) Die Kommissionen für sekundäre Rohstoffreserven bei 
den Räten kontrollieren die Durchsetzung der von den Räten 
gefaßten Beschlüsse und anderen Festlegungen zur Entwick
lung der Sekundärrohstoffwirtschaft im Territorium.

(3) Die Kommissionen unterbreiten den staatlichen Inspek
tionen für metallische und nichtmetallische Sekundärrohstoffe 
Vorschläge für die Durchführung von Kontrollen und erarbei
ten in Auswertung der Kontrollergebnisse Schlußfolgerungen


